
Antrag an die Vollversammlung der Wiener Ärztekammer am 9.Dezember 2025  

Betreff: 
Übergangszeit zur Implementierung des E-Card-Systems für Wahlärzte  

Die löbliche Ärztekammer möge die disziplinar- und verwaltungsrechtlichen Sanktionen in 
einer Übergangszeit von einem Jahr zur Implementierung des E-Card-Systems für Wahlärzte 
aussetzen, beginnend ab dem Datum der Bekanntgabe der endgültigen Ausnahmeregelung 
bzw. ab dem Datum der Beschlussfassung durch die Vollversammlung, bis zum Ablauf einer 
einjährigen Übergangszeit.  
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